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Satzung zur Änderung der 
Abfallgebührensatzung 
vom 27.3.2026

Präambel
Aufgrund der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV. NW. 1969 S. 712), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 5.3.2024 (GV. NRW. S. 155), 
der §§ 4, 28 und 63 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NW. 1994 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), und des § 9 Absatz 1 
des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesabfallgesetz – LABfG) vom 21.6.1988 (GV. NW. 
1988 S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 27 des 
Gesetzes vom 8.7.2016 (GV. NRW. S. 559), in Verbin-
dung mit der Satzung über die Abfallvermeidung und 
Abfallentsorgung der Stadt Münster (Abfallsatzung) 
vom 16.12.2019 (Amtsblatt der Stadt Münster 2019 
S. 227) hat der Rat der Stadt Münster am 25.3.2026 
die folgende Änderung der Abfallgebührensatzung 
der Stadt Münster vom 19.12.1990 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 1990 S. 222), zuletzt geändert durch 
die 28. Änderungssatzung vom 12.12.2025 (Amtsblatt 
der Stadt Münster 29/2025 S. 405), beschlossen:

Artikel I
Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:  
§ 6a Festsetzung der Gebühr

(1)	 Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu ent-
richtenden Gebühren wird jeweils in einem 
Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren 
können zusammen mit anderen vom Gebühren-
schuldner zu entrichtenden Abgaben, ein-
schließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen 
Gebührenbescheid festgesetzt werden.

(2)	 Der jeweilige Gebührenbescheid über die jähr-
lich zu entrichtenden Gebühren (Jahresgebüh-
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renbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten 
Quartal eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch 
jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
auch erst nach der in § 7 vorgesehenen Fällig-
keit von auf die festzusetzenden Gebühren zu 
leistenden Zahlungen, ergehen.

(3)	 Sofern und soweit sich während des laufenden 
Kalenderjahres und nach Erlass des Jahresge-
bührenbescheids die Grundlagen für die Bemes-
sung der jährlich zu entrichtenden Gebühren 
ändern, sodass die geänderte Bemessungs-
grundlage im Jahresgebührenbescheid noch kei-
ne Berücksichtigung finden konnte, ergeht ein 
Bescheid über die Änderung des Jahresgebüh-
renbescheids, aus welchem sich die veränderte 
Höhe der vom Gebührenschuldner für das be-
treffende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebüh-
ren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid). 
Bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenände-
rungsbescheids bleiben die in dem Jahresge-
bührenbescheid festgesetzten Zahlungspflich-
ten bestehen. Unterschreitet die Summe der 
auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, hat der 
Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach 
Erhalt des Jahresgebührenänderungsbescheids 
auszugleichen. Übersteigt die Summe der auf 
die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet 
die Stadt den sich zugunsten des Gebühren-
schuldners ergebenden Differenzbetrag mit den 
von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitz-
abgaben im nächsten Jahresgebührenbescheid; 
sollte der Gebührenschuldner – auch künftig – 
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabga-
ben verpflichtet sein, verrechnet die Stadt den 
Betrag mit sonstigen offenen Zahlungsrück-
ständen des Gebührenschuldners oder erstattet 
den Differenzbetrag durch Überweisung auf 
ein vom Gebührenschuldner zu benennendes 
Konto.

(4)	 Der Gebührenbescheid für die jeweils nur bei 
Inanspruchnahme der entsprechenden Leistung 
der Stadt anfallenden Gebühren gemäß Ziffer 
1.3, 2 und 3 des Gebührentarifs ergehen jeweils 
nach Erbringung der gebührenauslösenden 
Leistung durch die Stadt.

(5)	 Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG NRW i. V. m. § 169 
AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht 
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren 
auch nach Ablauf des jeweiligen Erhebungszeit-
raums eine Nacherhebung durchführen. Dies 
gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt 
nachträglich von Tatsachen Kenntnis erlangt, 
die eine erstmalige oder anders zu beziffernde 
Gebührenberechnung erfordert oder ermög-
licht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden 
oder zu niedrigen Veranlagung von Gebühren 
geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen.

Artikel II

§ 7 wird wie folgt neu gefasst.  
§ 7 Fälligkeit

(1)	 Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu 
entrichtenden Gebühren werden in Viertel-
jahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11. fällig, soweit sich aus den nachstehenden 
Absätzen nichts anderes ergibt.

(2)	 Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden 
Jahres fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung 
und Straßenreinigung zuzüglich des Jahresbe-
trages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 
15,00 € nicht übersteigt.

(3)	 Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres 
wird der Jahresbetrag fällig, wenn die Summe 
der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € 
nicht übersteigt.

(4)	 Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. 
fällig, wenn aufgrund eines entsprechenden, 
zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebühren-
bescheid, der erstmalig die Veränderung der 
Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiedenen 
Antrages des Gebührenschuldners zu diesem 
Zeitpunkt alle für das Grundstück zu zahlenden 
Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitz-
abgaben hin zu einer Fälligkeit des gesamten 
Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann 
je betroffenem Grundstück nur einheitlich für 
sämtliche vom Gebührenschuldner zu ent-
richtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin 
nicht auf einzelne hiervon erfasste Abgaben-
arten beschränkt werden. Auf diesen Antrag 
findet im Übrigen § 28 Absatz 3 Grundsteuerge-
setz entsprechende Anwendung, soweit dieser 
nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt.
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(5)	 Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jah-
resgebührenbescheid erst nach einem der für 
ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten 
Fälligkeitszeitpunkte zu, so sind die für den oder 
die vorangegangenen Fälligkeitszeitpunkt(e) 
geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Jahresgebühren-
bescheids zu leisten; hinsichtlich der noch nicht 
eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem 
betreffenden Kalenderjahr finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung.

(6)	 Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalenderjahres, so wird die nach Absatz 1 zu 
entrichtende Vierteljahresrate für das zu die-
sem Zeitpunkt laufende Kalendervierteljahr 
sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende 
Kalenderhalbjahr innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig. In den Fällen der Absätze 2 und 4 wird 
der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 
15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entsteht; im 
Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fällig-
keitsregelung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. 
Ab dem Kalenderjahr, das auf dasjenige folgt, 
in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat 
und für welches die vorstehende abweichende 
Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemeinen 
Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 An-
wendung.

(7)	 Der vom Gebührenschuldner etwa nachzu-
zahlende bzw. der von der Stadt etwa zu er-
stattende Differenzbetrag zwischen den bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungs-
bescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid zu leistenden Zahlungen 
(§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids zur Zahlung fällig.

(8)	 Die Gebühren nach Ziffern 2 und 3 des Gebüh-
rentarifs werden grundsätzlich innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig. Im Hinblick auf die Annahme von 
Abfällen auf den städtischen Abfallentsorgungs-
anlagen (Ziffer 3 des Gebührentarifs) kann die 
Stadt stattdessen auch Zahlung Zug-um-Zug 
gegen die Annahme der Abfälle verlangen. Die 
Gebühr für die Abfallsäcke (Ziffer 1.3 des Ge-
bührentarifs) ist sofort zu entrichten.

(9)	 Erstmals oder in veränderter Höhe nachträg-
lich festgesetzte Gebühren (§ 6a Abs. 5) werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids, in dem deren erstmalige oder geän-
derte Festsetzung erfolgt, zur Zahlung fällig.

Artikel III – Inkrafttreten

Diese Satzung und damit die Änderung der Abfall-
gebührensatzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 
1. Januar 2026 in Kraft.

Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs
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Satzung zur Änderung der 
Abwassergebührensatzung 

vom 27.3.2026

Präambel
Aufgrund der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 5.3.2024 (GV. NRW. S. 155), der 
§§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.7.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.7.2025 
(GV. NRW. S. 618), des § 54 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. 
NW. 1995 S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470) und der 
§§ 1, 2 und 5 des Nordrhein-Westfälischen Ausführungs-
gesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Abwasserabga-
bengesetz Nordrhein-Westfalen – AbwAG NRW) vom 
8.7.2016 (GV. NRW. S. 559) zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 4.5.2021 (GV. NRW. S. 560) hat der 
Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 25.3.2026 die 
folgende Änderung der Abwassergebührensatzung der 
Stadt Münster (AGS) vom 11.11.2012 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 2012 S. 176), zuletzt geändert durch die 
12. Änderungssatzung vom 12.12.2025 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 29/2025 S. 401), beschlossen:

Artikel I

In § 2 Absatz 2 Ziffer 2.1 werden die Sätze 3 bis 5 
aufgehoben.

§ 2 Absatz 2 Ziffer 2.4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:
§ 6a Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2 Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:
Absatz 1 Ziffer 1.1, Absatz 2 2 Ziffern 2.1 und 2.4 
sowie § 6a Absatz 4 gelten entsprechend.

Artikel II

Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 
§ 6a Festsetzung der Gebühr

(1)	 Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu ent-
richtenden Gebühren wird jeweils in einem 
Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren 
können zusammen mit anderen vom Gebühren-
schuldner zu entrichtenden Abgaben, ein-
schließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen 
Gebührenbescheid festgesetzt werden.

(2)	 Der jeweilige Gebührenbescheid über die jähr-
lich zu entrichtenden Gebühren (Jahresgebüh-
renbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten 

Quartal eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch 
jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
auch erst nach der in § 7 vorgesehenen Fällig-
keit von auf die festzusetzenden Gebühren zu 
leistenden Zahlungen, ergehen.

(3)	 Sofern und soweit sich während des laufenden 
Kalenderjahres und nach Erlass des Jahresgebüh-
renbescheids die Grundlagen für die Bemessung 
der jährlich zu entrichtenden Gebühren ändern, 
sodass die geänderte Bemessungsgrundlage im 
Jahresgebührenbescheid noch keine Berücksich-
tigung finden konnte, ergeht ein Bescheid über 
die Änderung des Jahresgebührenbescheids, 
aus welchem sich die veränderte Höhe der vom 
Gebührenschuldner für das betreffende Ka-
lenderjahr zu entrichtenden Gebühren ergibt 
(Jahresgebührenänderungsbescheid). Bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungs-
bescheids bleiben die in dem Jahresgebühren-
bescheid festgesetzten Zahlungspflichten 
bestehen. Unterschreitet die Summe der auf 
die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, hat der 
Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach 
Erhalt des Jahresgebührenänderungsbescheids 
auszugleichen. Übersteigt die Summe der auf 
die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet 
die Stadt den sich zugunsten des Gebühren-
schuldners ergebenden Differenzbetrag mit den 
von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitz-
abgaben im nächsten Jahresgebührenbescheid; 
sollte der Gebührenschuldner – auch künftig – 
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabgaben 
verpflichtet sein, verrechnet die Stadt den Betrag 
mit sonstigen offenen Zahlungsrückständen 
des Gebührenschuldners oder erstattet den 
Differenzbetrag durch Überweisung auf ein vom 
Gebührenschuldner zu benennendes Konto.

(4)	 Die Schmutzwassergebühr wird im Jahresge-
bührenbescheid bei der erstmaligen Einleitung 
von Schmutzwasser von einem Grundstück in 
die öffentliche Abwasseranlage in dem betref-
fenden Erhebungszeitraum auf Grundlage eines 
von der Stadt geschätzten Wasserverbrauchs 
und in den folgenden Erhebungszeiträumen 
jeweils auf Grundlage des im Vorjahr abgelese-
nen Jahresfrischwasserverbrauches zunächst 
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vorläufig erhoben und nach Erhalt der Mit-
teilung vonseiten der Stadtwerke Münster der 
im Erhebungszeitraum abgelesenen jährlichen 
Frischwassermenge durch die Stadt Münster 
endgültig festgesetzt. Die Vorauszahlungen 
werden auf Grundlage des jeweils geltenden 
Gebührensatzes ermittelt. Im Hinblick auf den 
etwaigen Differenzbetrag zwischen den geleis-
teten Vorauszahlungen auf die Schmutzwas-
sergebühr und der endgültig für das Schmutz-
wasser festgesetzten Jahresgebühr erfolgt eine 
Nachzahlung bzw. Verrechnung oder Erstattung 
entsprechend Absatz 3 Sätze 3 und 4.

(5)	 Der Gebührenbescheid für die jeweils nur bei 
Inanspruchnahme der entsprechenden Leistung 
der Stadt anfallenden Gebühren gemäß Ziffern 
4 und 5 des Gebührentarifs ergehen jeweils 
nach Erbringung der gebührenauslösenden 
Leistung durch die Stadt.

(6)	 Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG NRW i. V. m. § 169 
AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht 
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren 
auch nach Ablauf des jeweiligen Erhebungszeit-
raums eine Nacherhebung durchführen. Dies 
gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt 
nachträglich von Tatsachen Kenntnis erlangt, 
die eine erstmalige oder anders zu beziffernde 
Gebührenberechnung erfordert oder ermög-
licht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden 
oder zu niedrigen Veranlagung von Gebühren 
geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen.

Artikel III

§ 7 wird wie folgt neu gefasst. 
§ 7 Fälligkeit

(1)	 Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu 
entrichtenden Gebühren werden in Viertel-
jahresraten – hinsichtlich des Schmutzwassers 
bis zur endgültigen Festsetzung als Abschlags-
zahlungen – jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11. fällig, soweit sich aus den nachstehenden 
Absätzen nichts anderes ergibt.

(2)	 Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden 
Jahres fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung 
und Straßenreinigung zuzüglich des Jahresbe-
trages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 
15,00 € nicht übersteigt.

(3)	 Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres 
wird der Jahresbetrag fällig, wenn die Summe 

der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € 
nicht übersteigt.

(4)	 Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. 
fällig, wenn aufgrund eines entsprechenden, 
zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebühren-
bescheid, der erstmalig die Veränderung der 
Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiedenen 
Antrages des Gebührenschuldners zu diesem 
Zeitpunkt alle für das Grundstück zu zahlenden 
Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitz-
abgaben hin zu einer Fälligkeit des gesamten 
Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann 
je betroffenem Grundstück nur einheitlich für 
sämtliche vom Gebührenschuldner zu ent-
richtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin 
nicht auf einzelne hiervon erfasste Abgaben-
arten beschränkt werden. Auf diesen Antrag 
findet im Übrigen § 28 Absatz 3 Grundsteuerge-
setz entsprechende Anwendung, soweit dieser 
nicht unmittelbar zur Anwendung gelangt.

(5)	 Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jah-
resgebührenbescheid erst nach einem der für 
ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten 
Fälligkeitszeitpunkte zu, so sind die für den oder 
die vorangegangenen Fälligkeitszeitpunkt(e) 
geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Jahresgebühren-
bescheids zu leisten; hinsichtlich der noch nicht 
eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem 
betreffenden Kalenderjahr finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung.

(6)	 Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalenderjahres, so wird die nach Absatz 1 zu 
entrichtende Vierteljahresrate für das zu die-
sem Zeitpunkt laufende Kalendervierteljahr 
sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende 
Kalenderhalbjahr innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig. In den Fällen der Absätze 2 und 4 wird 
der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 
15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entsteht; im 
Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fällig-
keitsregelung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. 
Ab dem Kalenderjahr, das auf dasjenige folgt, 
in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat 
und für welches die vorstehende abweichende 
Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemeinen 
Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 An-
wendung.
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(7)	 Der vom Gebührenschuldner etwa nachzu-
zahlende bzw. der von der Stadt etwa zu er-
stattende Differenzbetrag zwischen den bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungs-
bescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid zu leistenden Zahlungen 
(§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids zur Zahlung fällig. Dies gilt für den etwai-
gen Differenzbetrag zwischen den geleisteten 
Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr 
und der endgültig für das Schmutzwasser festge-
setzten Jahresgebühr (§ 6a Abs. 4) entsprechend.

(8)	 Die Gebühren nach Ziffern 4 und 5 des Gebühren
tarifs werden grundsätzlich innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(9)	 Erstmals oder in veränderter Höhe nachträg-
lich festgesetzte Gebühren (§ 6a Abs. 6) werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids, in dem deren erstmalige oder geän-
derte Festsetzung erfolgt, zur Zahlung fällig.

Artikel IV – Inkrafttreten

Diese Satzung und damit die Änderung der Abwasser-
gebührensatzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 
1. Januar 2026 in Kraft.

Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs

Satzung zur Änderung der 
Straßenreinigungsgebührensatzung

vom 27.3.2026

Präambel

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 lit. f) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. 
NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), der §§ 1, 
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.
NRW 1969 S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 5.3.2024 (GV. NRW. S. 155), des § 3 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreini
gungsgesetz NRW – StrReinG NRW) vom 18.12.1975 
(GV. NW. 1975 S. 706), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 868), in Ver-
bindung mit der Satzung über die Straßenreinigung 
in der Stadt Münster (Straßenreinigungssatzung) vom 
17.12.1984 (Amtsblatt der Stadt Münster 1984 S. 258), 
zuletzt geändert durch die 17. Änderungssatzung vom 
6.9.2025 (Amtsblatt Nr. 21 der Stadt Münster 2025 
S. 304), hat der Rat der Stadt Münster am 25.03.2026 
die folgende Änderung der Straßenreinigungsgebüh-
rensatzung der Stadt Münster vom 19.12.1990 (Amts-
blatt der Stadt Münster 1990 S. 227), zuletzt geändert 
durch die 18. Änderungssatzung vom 12.12.2025 
(Amtsblatt der Stadt Münster 29/2025 S. 404), be-
schlossen:

Artikel I

Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 
§ 6a Festsetzung der Gebühr

(1)	 Die Höhe der vom Gebührenschuldner zu ent-
richtenden Gebühren wird jeweils in einem 
Gebührenbescheid festgesetzt. Diese Gebühren 
können zusammen mit anderen vom Gebühren-
schuldner zu entrichtenden Abgaben, ein-
schließlich der Grundsteuer, im jeweils gleichen 
Gebührenbescheid festgesetzt werden.

(2)	 Der jeweilige Gebührenbescheid über die jähr-
lich zu entrichtenden Gebühren (Jahresgebüh-
renbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten 
Quartal eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch 
jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
auch erst nach der in § 7 vorgesehenen Fällig-
keit von auf die festzusetzenden Gebühren zu 
leistenden Zahlungen, ergehen.

(3)	 Sofern und soweit sich während des laufenden 
Kalenderjahres und nach Erlass des Jahres-
gebührenbescheids die Grundlagen für die 
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Bemessung der jährlich zu entrichtenden Ge-
bühren ändern, sodass die geänderte Bemes-
sungsgrundlage im Jahresgebührenbescheid 
noch keine Berücksichtigung finden konnte, 
ergeht ein Bescheid über die Änderung des 
Jahresgebührenbescheids, aus welchem sich die 
veränderte Höhe der vom Gebührenschuldner 
für das betreffende Kalenderjahr zu entrich-
tenden Gebühren ergibt (Jahresgebühren-
änderungsbescheid). Bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids bleiben 
die in dem Jahresgebührenbescheid festgesetz-
ten Zahlungspflichten bestehen. Unterschreitet 
die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf 
den sich die auf die Jahresgebühren zu leisten-
den Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach 
dem Jahresgebührenänderungsbescheid belau-
fen hätten, hat der Gebührenschuldner den Dif-
ferenzbetrag nach Erhalt des Jahresgebühren-
änderungsbescheids auszugleichen. Übersteigt 
die Summe der auf die Jahresgebühren bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids geleisteten Zahlungen den Betrag, auf 
den sich die auf die Jahresgebühren zu leisten-
den Zahlungen bis zu diesem Zeitpunkt nach 
dem Jahresgebührenänderungsbescheid be-
laufen hätten, verrechnet die Stadt den sich zu-
gunsten des Gebührenschuldners ergebenden 
Differenzbetrag mit den von ihm im Übrigen zu 
leistenden Grundbesitzabgaben im nächsten 
Jahresgebührenbescheid; sollte der Gebühren-
schuldner – auch künftig – nicht zur Leistung 
weiterer Grundbesitzabgaben verpflichtet sein, 
verrechnet die Stadt den Betrag mit sonstigen 
offenen Zahlungsrückständen des Gebühren-
schuldners oder erstattet den Differenzbetrag 
durch Überweisung auf ein vom Gebühren-
schuldner zu benennendes Konto.

(4)	 (4) Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG NRW i. V. m. § 169 
AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht 
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren 
auch nach Ablauf des jeweiligen Erhebungszeit-
raums eine Nacherhebung durchführen. Dies 
gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt 
nachträglich von Tatsachen Kenntnis erlangt, 
die eine erstmalige oder anders zu beziffernde 
Gebührenberechnung erfordert oder ermög-
licht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden 
oder zu niedrigen Veranlagung von Gebühren 
geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen.

Artikel II
§ 7 wird wie folgt neu gefasst. 
§ 7 Fälligkeit

(1)	 Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu 
entrichtenden Gebühren werden in Viertel-
jahresraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11. fällig, soweit sich aus den nachstehenden 
Absätzen nichts anderes ergibt.

(2)	 Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden 
Jahres fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung 
und Straßenreinigung zuzüglich des Jahresbe-
trages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 
15,00 € nicht übersteigt.

(3)	 Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres 
wird der Jahresbetrag fällig, wenn die Summe 
der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € 
nicht übersteigt.

(4)	 Der gesamte Jahresbetrag wird am 1.7. fällig, 
wenn aufgrund eines entsprechenden, zuvor 
oder gleichzeitig mit dem Gebührenbescheid, 
der erstmalig die Veränderung der Fälligkeit be-
rücksichtigt, positiv beschiedenen Antrages des 
Gebührenschuldners zu diesem Zeitpunkt alle 
für das Grundstück zu zahlenden Grundbesitz-
abgaben fällig werden. Der Antrag auf Anpas-
sung der Fälligkeit der Grundbesitzabgaben hin 
zu einer Fälligkeit des gesamten Jahresbetrags 
zum 1.7. eines jeden Jahres kann je betroffenem 
Grundstück nur einheitlich für sämtliche vom 
Gebührenschuldner zu entrichtende Grund-
besitzabgaben gestellt, mithin nicht auf einzel-
ne hiervon erfasste Abgabenarten beschränkt 
werden. Auf diesen Antrag findet im Übrigen 
§ 28 Absatz 3 Grundsteuergesetz entsprechen-
de Anwendung, soweit dieser nicht unmittelbar 
zur Anwendung gelangt.

(5)	 Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jah-
resgebührenbescheid erst nach einem der für 
ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten 
Fälligkeitszeitpunkte zu, so sind die für den oder 
die vorangegangenen Fälligkeitszeitpunkt(e) 
geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Jahresgebühren-
bescheids zu leisten; hinsichtlich der noch nicht 
eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem 
betreffenden Kalenderjahr finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung.

(6)	 Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalenderjahres, so wird die nach Absatz 1 zu 
entrichtende Vierteljahresrate für das zu die-
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sem Zeitpunkt laufende Kalendervierteljahr 
sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende 
Kalenderhalbjahr innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig. In den Fällen der Absätze 2 und 4 wird 
der Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig, wenn die Gebührenpflicht nach dem 
15.8. bzw. 1.7. des Jahres erstmals entsteht; im 
Übrigen verbleibt es bei der allgemeinen Fällig-
keitsregelung gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. 
Ab dem Kalenderjahr, das auf dasjenige folgt, 
in welchem die Gebührenpflicht begonnen hat 
und für welches die vorstehende abweichende 
Fälligkeitsregelung gilt, finden die allgemeinen 
Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 An-
wendung.

(7)	 Der vom Gebührenschuldner etwa nachzu-
zahlende bzw. der von der Stadt etwa zu er-
stattende Differenzbetrag zwischen den bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungs-
bescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid zu leistenden Zahlungen 
(§ 6a Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids zur Zahlung fällig.

(8)	 Erstmals oder in veränderter Höhe nachträg-
lich festgesetzte Gebühren (§ 6a Abs. 4) werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids, in dem deren erstmalige oder geän-
derte Festsetzung erfolgt, zur Zahlung fällig.

Artikel III – Inkrafttreten

Diese Satzung und damit die Änderung der Straßen-
reinigungsgebührensatzung tritt rückwirkend mit 
Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.
Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs

Satzung zur Änderung der  
Gewässergebührensatzung

vom 27.3.2026

Präambel

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618), der §§ 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. 
1969 S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
5.3.2024 (GV. NRW. S. 155), der §§ 39 bis 42 des Geset-
zes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9.1.2026 (BGBl. I 
Nr. 4), sowie der §§ 62 bis 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470) 
hat der Rat der Stadt Münster am 25.3.2026 die 
folgende Änderung der Satzung der Stadt Münster 
über die Erhebung von Gebühren für den Unterhal-
tungsaufwand für sonstige Gewässer – Gewässerge-
bührensatzung (GGS) – vom 16.12.2016 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 2016 S. 260), zuletzt geändert durch die 
8. Änderungssatzung vom 12.12.2025 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 29/2025 S. 403), beschlossen:

Artikel I

Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:  
§ 4a Entstehen, Änderung und Beendigung der 
Gebührenpflicht

(1)	 Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten 
des Monats, der dem Monat folgt, in dem ein 
Grundstück erstmalig in das seitliche Einzugs-
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gebiet eines Gewässers fällt, für welches ein 
mittels Gebühr zur Umlage vorgesehener Unter-
haltungsaufwand anfällt.

(2)	 Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung 
der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
Gebühr vom Ersten des Monats, der dem Monat 
folgt, in welchem die Änderung eingetreten ist.

(3)	 Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem ein Grundstück aus dem seitli-
chen Einzugsgebiet eines Gewässers herausfällt, 
für welches ein mittels Gebühr zur Umlage vor-
gesehener Unterhaltungsaufwand anfällt. Der 
Gebührenpflichtige hat dies nachzuweisen.

(4)	 Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Bei 
Entstehung der Gebührenpflicht während eines 
Kalenderjahres ist Erhebungszeitraum der 
Restteil dieses Jahres; bei Beendigung der Ge-
bührenpflicht während eines Kalenderjahres ist 
Erhebungszeitraum der bis zum Beendigungs-
zeitpunkt bereits vergangene Teil dieses Jahres.

Artikel II

Nach (dem neu eingefügten) § 4a  
wird folgender § 4b eingefügt:  
§ 4b Festsetzung der Gebühr

(1)	 Die Höhe der vom Gebührenschuldner (vgl. § 3) 
zur Abgeltung des Aufwands für die Unterhal-
tung der sonstigen Gewässer zu entrichtenden 
Gebühren wird jeweils in einem Gebührenbe-
scheid festgesetzt. Diese Gebühren können zu-
sammen mit anderen vom Gebührenschuldner 
zu entrichtenden Abgaben, einschließlich der 
Grundsteuer, im jeweils gleichen Gebührenbe-
scheid festgesetzt werden.

(2)	 Der jeweilige Gebührenbescheid über die jähr-
lich zu entrichtenden Gebühren (Jahresgebüh-
renbescheid) ergeht grundsätzlich im ersten 
Quartal eines jeden Kalenderjahres für das 
jeweils laufende Kalenderjahr. Er kann jedoch 
jeweils auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
auch erst nach der in § 5 vorgesehenen Fällig-
keit von auf die festzusetzenden Gebühren zu 
leistenden Zahlungen, ergehen.

(3)	 Sofern und soweit sich während des laufenden 
Kalenderjahres und nach Erlass des Jahresge-
bührenbescheids die Grundlagen für die Bemes-
sung der jährlich zu entrichtenden Gebühren 
ändern, sodass die geänderte Bemessungs-
grundlage im Jahresgebührenbescheid noch kei-
ne Berücksichtigung finden konnte, ergeht ein 
Bescheid über die Änderung des Jahresgebüh-
renbescheids, aus welchem sich die veränderte 

Höhe der vom Gebührenschuldner für das be-
treffende Kalenderjahr zu entrichtenden Gebüh-
ren ergibt (Jahresgebührenänderungsbescheid). 
Bis zur Bekanntgabe des Jahresgebührenände-
rungsbescheids bleiben die in dem Jahresge-
bührenbescheid festgesetzten Zahlungspflich-
ten bestehen. Unterschreitet die Summe der 
auf die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, hat der 
Gebührenschuldner den Differenzbetrag nach 
Erhalt des Jahresgebührenänderungsbescheids 
auszugleichen. Übersteigt die Summe der auf 
die Jahresgebühren bis zur Bekanntgabe des 
Jahresgebührenänderungsbescheids geleisteten 
Zahlungen den Betrag, auf den sich die auf die 
Jahresgebühren zu leistenden Zahlungen bis zu 
diesem Zeitpunkt nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid belaufen hätten, verrechnet 
die Stadt den sich zugunsten des Gebühren-
schuldners ergebenden Differenzbetrag mit den 
von ihm im Übrigen zu leistenden Grundbesitz-
abgaben im nächsten Jahresgebührenbescheid; 
sollte der Gebührenschuldner – auch künftig – 
nicht zur Leistung weiterer Grundbesitzabga-
ben verpflichtet sein, verrechnet die Stadt den 
Betrag mit sonstigen offenen Zahlungsrück-
ständen des Gebührenschuldners oder erstattet 
den Differenzbetrag durch Überweisung auf 
ein vom Gebührenschuldner zu benennendes 
Konto.

(4)	 Innerhalb der gesetzlichen Festsetzungsfrist 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 4 lit. b) KAG NRW i. V. m. § 169 
AO) kann die Stadt hinsichtlich zuvor nicht 
oder nicht in voller Höhe veranlagter Gebühren 
auch nach Ablauf des jeweiligen Erhebungszeit-
raums eine Nacherhebung durchführen. Dies 
gilt insbesondere in Fällen, in denen die Stadt 
nachträglich von Tatsachen Kenntnis erlangt, 
die eine erstmalige oder anders zu beziffernde 
Gebührenberechnung erfordert oder ermög-
licht hätten. Mit der (zunächst) ausbleibenden 
oder zu niedrigen Veranlagung von Gebühren 
geht kein Verzicht darauf einher, künftig noch 
(höhere) Abgaben zu verlangen.
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Artikel III
§ 5 wird wie folgt neu gefasst.  
§ 5 Fälligkeit

(1)	 Die für das jeweils laufende Kalenderjahr zu 
entrichtenden Gebühren werden in Vierteljah-
resraten jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. 
fällig, soweit sich aus nachstehenden Absätzen 
nichts anderes ergibt.

(2)	 Der Jahresbetrag wird insgesamt am 15.8. jeden 
Jahres fällig, wenn der gesamte Jahresbetrag der 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung, Unter-
haltung sonstiger Gewässer, Abfallentsorgung 
und Straßenreinigung zuzüglich des Jahresbe-
trages der Grundsteuer (Grundbesitzabgaben) 
15,00 € nicht übersteigt.

(3)	 Je zur Hälfte am 15.2. und 15.8. jeden Jahres 
wird der Jahresbetrag fällig, wenn die Summe 
der Grundbesitzabgaben insgesamt 30,00 € 
nicht übersteigt.

(4)	 Der gesamte Jahresbetrag wird jeweils am 1.7. 
fällig, wenn aufgrund eines entsprechenden, 
zuvor oder gleichzeitig mit dem Gebühren-
bescheid, der erstmalig die Veränderung der 
Fälligkeit berücksichtigt, positiv beschiedenen 
Antrages des Gebührenschuldners zu diesem 
Zeitpunkt alle für das Grundstück zu zahlenden 
Grundbesitzabgaben fällig werden. Der Antrag 
auf Anpassung der Fälligkeit der Grundbesitz-
abgaben hin zu einer Fälligkeit des gesamten 
Jahresbetrags zum 1.7. eines jeden Jahres kann 
je betroffenem Grundstück nur einheitlich für 
sämtliche vom Gebührenschuldner zu ent-
richtende Grundbesitzabgaben gestellt, mithin 
nicht auf einzelne hiervon erfasste Abgaben-
arten beschränkt werden. Auf diesen Antrag fin-
det im Übrigen § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
entsprechende Anwendung, soweit dieser nicht 
unmittelbar zur Anwendung gelangt.

(5)	 Geht dem Gebührenschuldner der jeweilige Jah-
resgebührenbescheid erst nach einem der für 
ihn maßgeblichen, in Absätze 1 bis 4 genannten 
Fälligkeitszeitpunkte zu, so sind die für den oder 
die vorangegangenen Fälligkeitszeitpunkt(e) 
geschuldeten Zahlungen erst innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Jahresgebühren-
bescheids zu leisten; hinsichtlich der noch nicht 
eingetretenen Fälligkeitszeitpunkte in dem 
betreffenden Kalenderjahr finden die allgemei-
nen Fälligkeitsregelungen der Absätze 1 bis 4 
Anwendung.

(6)	 Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalenderjahres, so wird die nach Absatz 1 zu 
entrichtende Vierteljahresrate für das zu die-

sem Zeitpunkt laufende Kalendervierteljahr 
sowie die nach Absatz 3 zu entrichtende Halb-
jahresrate für das zu diesem Zeitpunkt laufende 
Kalenderhalbjahr innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des ersten dem Gebührenschuld-
ner bekanntgegebenen Gebührenbescheides 
fällig. In den Fällen der Absätze 2 und 4 wird der 
Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des ersten dem Gebührenschuldner 
bekanntgegebenen Gebührenbescheides fällig, 
wenn die Gebührenpflicht nach dem 15.8. bzw. 
1.7. des Jahres erstmals entsteht; im Übrigen ver-
bleibt es bei der allgemeinen Fälligkeitsregelung 
gemäß Absatz 2 bzw. Absatz 4. Ab dem Kalen-
derjahr, das auf dasjenige folgt, in welchem die 
Gebührenpflicht begonnen hat und für welches 
die vorstehende abweichende Fälligkeitsrege-
lung gilt, finden die allgemeinen Fälligkeitsrege-
lungen der Absätze 1 bis 4 Anwendung.

(7)	 Der vom Gebührenschuldner etwa nachzu-
zahlende bzw. der von der Stadt etwa zu er-
stattende Differenzbetrag zwischen den bis zur 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungs-
bescheids auf die Jahresgebühren geleisteten 
Zahlungen und den nach dem Jahresgebühren-
änderungsbescheid zu leistenden Zahlungen 
(§ 4b Abs. 3 S. 3 und 4) wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Jahresgebührenänderungsbe-
scheids zur Zahlung fällig.

(8)	 Erstmals oder in veränderter Höhe nachträg-
lich festgesetzte Gebühren (§ 4b Abs. 4) werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids, in dem deren erstmalige oder geän-
derte Festsetzung erfolgt, zur Zahlung fällig.

Artikel IV – Inkrafttreten

Diese Satzung und damit die Änderung der Gewässer-
gebührensatzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 
1. Januar 2026 in Kraft.

Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,
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b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Gewerbe- und Grundsteuern in der 
Stadt Münster

vom 27.3.2026

Auf Grund der §§ 7, 41 und 77 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 
(GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), des § 16 Gewerbe-
steuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167 / BGBl. III/
FNA 611-5), des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
7.8.1973 (BGBl. I S. 965 / BGBl. III/FNA 611-7) in Verbin-
dung mit § 1 des Gesetzes über die Einführung einer 
optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze 
im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer 
Nordrhein-Westfalen (NWGrStHsG) vom 5. Juli 2024 
(GV NRW 2024 S. 485) – jeweils in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – hat der Rat der Stadt 
Münster in seiner Sitzung am 25.3.2026 folgende 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Realsteuern in der Stadt Münster beschlossen:

§ 1

Festsetzung der Hebesätze für die Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewer-
beertrag wird auf 460 vom Hundert festgesetzt.

§ 2

Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer
Die Stadt Münster erhebt Grundsteuer mit folgenden 
Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder des Zer-
legungsanteils (Hebesätzen):

1.	 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Grundsteuer A) auf 393 v. H.

2.	 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 492 v. H.

§ 3
Inkrafttreten
Die Änderung der Hebesatzsatzung tritt rückwirkend 
mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.

Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
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a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs

Satzung zur Änderung der Wahlordnung für 
das Delegiertenwahlverfahren zur Wahl der 
Kommunalen Seniorenvertretung Münster
vom 27.3.2026
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 
2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Münster 
am 25.3.2026 folgende Satzung zur Änderung der 
Wahlordnung für das Delegiertenwahlverfahren zur 
Wahl der Kommunalen Seniorenvertretung Münster 
beschlossen:

Artikel I

In § 6 Amtszeit erhält der Absatz 1 folgende Fassung:

1.	 Die Amtszeit der KSVM beträgt vier Jahre und 
beginnt mit dem Tag der konstituierenden 
Sitzung. Wiederwahl ist möglich. Für den Fall 
des dauerhaften Ausscheidens eines stimmbe-
rechtigten Mitgliedes während der laufenden 
Wahlperiode wird das mit der jeweils höchsten 
Stimmenzahl gewählte Ersatzmitglied bis zum 
Ende der Amtszeit stimmberechtigtes Mitglied.

2.	 Die Mitglieder der KSVM bleiben bis zur konsti-
tuierenden Sitzung der neugewählten Senioren-
vertretung im Amt.

Artikel II

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Die vorstehende Ortssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026 
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen  
im Stadtbezirk Münster-Hiltrup, Ortsteil Hiltrup
vom 27.3.2026

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), ge-
ändert durch Entfesselungspaket I v. 22.3.2018 (GV. 
NRW. S. 172) in Verbindung mit §§ 25 ff. des Gesetzes 
über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.5.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 10. Dezember 2024 (GV. 
NRW. S. 1184), wird von der Stadt Münster als örtliche 
Ordnungsbehörde für die Stadt Münster folgende Ver-
ordnung erlassen:

§ 1
Die Verkaufsstellen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup, 
Ortsteil Hiltrup, die sich entlang der Marktallee (Kreu-
zung Westfalenstraße bis zur Einmündung Unckelstraße) 
befinden, dürfen anlässlich der Veranstaltung „Hiltruper 
Frühlingsfest“ am Sonntag, dem 10.5.2026, am Sonntag, 
dem 23.5.2027 und am Sonntag, dem 14.5.2028 jeweils 
in der Zeit von 13-18 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkün-
dung im Amtsblatt der Stadt Münster in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NW wird 
hingewiesen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

Übersichtsplan Nr. 1
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b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 27. März 2026 
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs

Planfeststellung für den Ausbau der Landes-
straße (L) 793 mit Anlage einer Busspur und 
eines Geh- und Radweges zwischen Müns-
ter und Wolbeck einschließlich der land-
schaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen auf Flächen der Stadt und der 
Gemeinde Havixbeck

Erörterungstermin im Anhörungsverfahren

Die Bezirksregierung Münster führt im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens für die o. a. Baumaßnahme 
gemäß §§ 39 ff Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in Verbindung mit 
§ 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) einen 
Erörterungstermin durch. 
Die Erörterung findet vom 16.4.2026 bis zum 
17.4.2026 im Saal 1 im Dienstgebäude der Bezirksre-
gierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster statt.
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

Donnerstag, 16.4.2026:

9-12 Uhr	 Erörterung der Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange

13-16.30 Uhr	 Themenbezogene Erörterung der  
Einwendungen Privater, insbesondere 

	 1. 	Verkehrslärm, schalltechnische 
Untersuchung

	 2.	Verkehrliche Anbindung,  
Wegesituation 

Freitag, 17.4.2026:

9-12 Uhr	 Einzelerörterung der Einwendungen 
Privater, die durch eine geplante Grund-
stücksinanspruchnahme betroffen sind

13-16.30 Uhr	 Einzelerörterung der Einwendungen 
Privater, die durch eine geplante Grund-
stücksinanspruchnahme betroffen sind

Der Zeitbedarf für die Behandlung der einzelnen 
Tagesordnungspunkte kann nicht abgeschätzt wer-
den. Eine Verlängerung der Erörterung über 16.30 Uhr 
hinaus ist daher an beiden Tagen möglich. In dem 
Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erho-
benen Einwendungen und Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange zu dem Plan mit denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, den Betroffenen, den 
Behörden und der Vorhabenträgerin Straßen NRW 
sachlich erörtert. Der Erörterungstermin ist nicht öf-
fentlich. Die Verhandlungsleitung kann Zuhörerinnen 
und Zuhörer, insbesondere Vertreterinnen und Vertre-
ter der Medien, zulassen, wenn keine Berechtigte bzw. 
kein Berechtigter widerspricht. Teilnahmeberechtigt 
sind nachfolgend genannte Privatpersonen:

•	 Einwenderinnen und Einwender (Personen, die 
schriftlich oder zur Niederschrift fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben),

•	 Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange 
von dem Vorhaben berührt werden) sowie deren

•	 gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter, Bevoll-
mächtigte und Sachbeistände (Bevollmächtigte ha-
ben ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten 
der Anhörungsbehörde zu geben) und auch die

•	 Vertreterinnen und Vertreter der am Verfahren 
beteiligten Behörden und Verbände.

Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin 
oder durch Vertreterbestellung entstehen, werden 
nicht erstattet. Es wird darauf hingewiesen, dass beim 
Ausbleiben einer oder eines Beteiligten auch in Ab-
wesenheit dieser Person verhandelt werden kann, dass 
verspätete oder formunwirksame Einwendungen von 
der inhaltlichen Erörterung grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss 
des Erörterungstermins beendet ist. Die form- und 
fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden 
jedoch auch dann im weiteren Verfahren berücksich-
tigt, wenn die Einwenderin oder der Einwender nicht 
am Erörterungstermin teilnimmt. 
Die detaillierte Tagesordnung und das Informations-
blatt zum Erörterungstermin sind Anfang April auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter 
https://www.bezreg-muenster.de/verfahren-und-
bekanntmachungen/verfahrensuebersichten einzuse-
hen und abrufbar. Dort finden sich auch Hinweise zum 
Datenschutz in Planfeststellungsverfahren. Es wird 
darauf hingewiesen, dass am Dienstgebäude Domplatz 
keine Parkmöglichkeiten angeboten werden können. 
Der Erörterungstermin für das vorstehende Planfest-
stellungsverfahren wird hiermit bekanntgemacht.

Münster, den 12. März 2026
Der Oberbürgermeister
I. V.
Robin Denstorff
Stadtbaurat

https://www.bezreg-muenster.de/verfahren-und-bekanntmachungen/verfahrensuebersichten
https://www.bezreg-muenster.de/verfahren-und-bekanntmachungen/verfahrensuebersichten
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Einladung zur Jagdgenossenschaftsversamm-
lung Münster-Sprakel 

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der am Montag, 27.4.2026 um 20 Uhr in der Gast-
stätte „Hölt‘ne Schluse“ (D. Renfert-Deitermann, 
Am Max-Klemens-Kanal 303, 48159 Münster-Sprakel) 
stattfindenden Jagdgenossenschaftsverwaltung laden 
wir hiermit ein.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Vorlage des Kassenberichts u. des Haushaltsplans
3.	 Bericht der Kassenprüfer
4.	 Entlastung des Vorstands u. der Geschäftsführung
5.	 Beschlussfassung über die Auszahlung  

des Jagdgeldes
6.	 Wahl der Kassenprüfer
7.	 Wahl des Vorstandes
8.	 Wahl der Geschäftsführung
9.	 Verschiedenes

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird 
gebeten.
Mit freundlichen Grüßen

Münster, den 25. März 2026
Der Vorstand

Der Vertreter des abwesenden Jagdgenossen benötigt 
eine Vollmacht über das Stimmrecht, welche dem Vor-
stand vorzulegen ist.

Impressum

Das Amtsblatt wird veröffentlicht unter:
www.stadt-muenster.de/amtsblatt.html.
Es ist auch eine gedruckte Ausgabe erhältlich.
Jahres-Abonnement: 32 Euro. Kündigung spätestens bis 
zum 15. Dezember für den 1. Januar des Folgejahres.
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Druck:
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Redaktion:
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Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt 
Münster werden durch eine öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt.
Bitte beachten Sie:
1.	 Mit dieser Benachrichtigung über eine öffentliche 

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

2.	 Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.

3.	 Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin 
enthalten. Das Versäumen dieses Termins kann 
Rechtsnachteile zur Folge haben.

Sie oder ein/e von Ihnen dazu Bevollmächtigte/r 
können einen Ausdruck des Schriftstücks bis zum 
17.4.2026 bei der Stadt Münster abholen beim
Amt für Kommunikation, Stadthaus 1, 5. Etage, 
Zimmer 5.061, Eingang Heinrich-Brüning-Straße

Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:  
Tel.: 02 51/4 92-13 03

Ausweisdokumente:

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument 
mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks abholen. 
Sofern Sie als Bevollmächtigte/r erscheinen, benötigen 
Sie Ihr eigenes Ausweisdokument; den Nachweis der 
Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten.
Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/-innen: 
Personalausweis, Reisepass 
Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/-innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, 
Ausweisersatz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift des  
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des  
Schriftstücks

Art des  
Schriftstücks *

Ewelina Diana Bordalska, Sprickmannstraße 12, 
48159 Münster

3.12.2025 64.23.03092 Bescheid

Friederike Christine Hindrichs, Dettenstraße 10, 
48147 Münster

19.3.2026 667310343277 Bescheid

Svetlana Rackova, Dülmen, ohne festen Wohnsitz 17.3.2026 10.31.0304 Bescheid

Mehmet Dogan, Schwarzer Kamp 61, 48163 Münster 19.3.2026 59.3514.021909 Bescheid

Manuel Fuentes Fraile, Hermann-Hesse-Straße 11, 
48161 Münster

20.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-
MF4040 

Bescheid

Michael Brüggemann, Warendorfer Straße 29, 
48145 Münster

20.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-
MB509 

Bescheid

Kaspars Zigners, Wangeroogeweg 6, 48159 Münster 9.3.2026 2001.0015.9210 Bescheid

Philipp Przyrowski, Geisselstraße 50, 50823 Köln 23.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-EZ25 Bescheid

Galina Landgraf, Robert-Koch-Straße 44, 
48149 Münster

16.3.2026 59.3616.303214 Bescheid

Reimond Kish, Westfalenstraße 490, 48165 Münster 24.3.2026 59.3708.551361 Bescheid

Maiia Kish, Westfalenstraße 490, 48165 Münster 24.3.2026 59.3708.551361 Bescheid

Paul Krummel, Zumsandestraße 28, 48145 Münster 26.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-PK44 Bescheid

Joaquim Oliveira Moreira, Gartenstiege 15, 
48161 Münster

26.3.2026 32.22.0444  VA2/MS-
FM614

Bescheid

Ali Husseini, Steinfurter Straße 82,48149 Münster 27.3.2026 51.42.0118 HU 11683 Bescheid

Iyad Osman, Murrstraße 7, 90429 Nürnberg 27.3.2026 59.3512.643491 Bescheid

Sylvie Mönninghoff, Ahausweg 14, 48161 Münster 30.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-SM1267 Bescheid

Miriam Mittwollen, Gemenweg 104, 48149 Münster 3.3.2026 59.3514.674474 Bescheid

Hans-Eugen Küpper, Hansaring 7, 48155 Münster 31.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-CC1509 Bescheid

Dimitrios Kourinakis, Hiltruper Straße 19 a, 
48167 Münster

31.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-
GR2706

Bescheid

Mohammad Aboud, Albersloher Weg 587, 
48167 Münster

31.3.2026 32.22.0444  VA1/MS-
NM313

Bescheid

*	Enthält das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin, kann das Versäumen dieses Termins Rechtsnachteile zur 
Folge haben.
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